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ten soll und streitet — dergestalt, daß im Falle des Zuta- 
getretens einer Verletzung des Zollverschlusses derjenige Inha­
ber des Gutes, während dessen Jnnehabung die Verletzung 
offenkundig wird, zur Entschüttung eigner Verantwortlichkeit 
gegenüber den zollgesetzlichen Strafbestimmungen den Nach­

weis zu führen, daß das Gut mit bereits verletztem Zollver­
schluß in seine Jnnehabung getagt sei.

(Schluß folgt.)

Verschiedenes
(Zollsatz für beschädigte Waaren.) Beim Herrn Finanz- 

Minister hatte die Handelskammer zu Frankfurt eine Aenderung des 
deutschen Vereinszollgesetzes dahin beantragt, daß im Falle einer Be­
schädigung von Waaren, die unter Zollkontrole transportirt werden, 
nur ein ermäßigter Zollsatz zur Erhebung komme. Ein Zollerlaß findet 
nämlich auf Grund von § 48 des Zollgesetzes nur für die auf dem 
Transport zu Grunde gegangenen oder unter Aufsicht der Zollbehörde 
zerstörten Waaren statt, und es ist nicht statthaft, für beschädigte Güter 
eine Zollermäßigung nach Maßgabe ihrer Besckädigung eintreten zu 
lassen. So kommt es, daß beschädigte Waare als Handelsartikel werth- 
los wird, weil der hohe Zoll nicht mehr darauf lasten kann. Die Folge 
dieser gesetzlichen Vorschrift ist aber auch, daß der Zollbebörde der ent­
sprechende Zollbetrag entgeht. Wirthschaftlich richtiger und für die Zoll- 
behörde vortheilhafter wäre es, wenn das Gesetz gestattete, bei beschä­
digten, nach dem Gewicht zu verzollenden Waaren, welche im Inlands 
verkauft werden, eine Verzollung nach bestimmten Prozentsätzen vom 
Anktionserlöse eintreten zu lassen. Dadurch würde der Zollbehörde 
immer noch eine entsprechende Rente zufallen, während die Interessenten 
vor unberechenbaren Schäden bewahrt bleiben. Hieraus ist bei der 
Handelskammer die folgende Antwort eingegangen: „Berlin, den 5. 
Juni 1888. Auf die Eingabe vom 10. April d. I., in welcher der 
Erlaß einer gesetzlichen Bestimmung dahin beantragt wird, daß im 
Falle einer Beschädigung von Waaren, die unter Zollkontrole trans­
portirt werden, nur ein ermäßigter Zollsatz zur Erhebung komme, er­
widere ich der Handelskammer, in Uebereinstimmung mit dem Herrn 
Minister für Handel und Gewerbe, daß gleiche Anträge bereits früher 
wiederholt Gegenstand der Erörterung gewesen, indeß zur Berücksich­
tigung nicht für geeignet erachtet worden sind. Ich nehme dieserhalb 
Bezug auf die Verhandlungen des deutschen Zollparlaments, betreffend 
den Entwurf eines Vereinszollgesetzes in der fünften Sitzung vom 11. 
Juni 1869 zu tz 48 des Entwurfs (stenogr. Berichte S. 42 und 48). 
Gegen die Anträge ist insbesondere geltend gemacht, daß nach den in 
anderen Staaten gemachten Erfahrungen die Maßregel zu Mißbränchen 
Anlaß geben möchte, daß namentlich die Spekulation sich darauf werfen 
würde, beschädigte Waare zu beziehen, daß ferner die Feststellung, ob 
eine Beschädigung der Waare in Wirklichkeit vorliegt, zu Streitigkeiten 
und Weitläufigkeiten führen, endlich, daß die in größeren Mengen statt­
findende Einfuhr und Konsumtion beschädigter Waaren in wirthschaft- 
licher und sanitätlicher Beziehung von nachtheiligem Einfluß sein würde. 
Diese Bedenken stehen dem Antrage auch jetzt entgegen. Die Berufung 
der Handelskammer auf die im 8 82 des Vereinszollgesetzes hinsichtlich 
beschädigter Strandgüter zugelassenen Ermäßigungen des Zolls erscheint 
insofern nicht zutreffend, als in Bezug auf letztere die oben in erster 
Linie erwähnten Bedenken nicht obwalten, und als die hier getroffenen 
Bestimmungen ihre besondere Berechtigung in den für die Bergung 
von Strandgütern und die Gewährung des Bergelohns an den See­
küsten bestehenden Einrichtungen finden, worüber das Nähere aus der 
Erläuterung sich crgiebt, welche in der dem Zollparlameut vorgelegten 
Denkschrift über den Entwurf des Vereinszollgesetzes — Drucksache des 
Zollparlaments für 1869 Nr. 4 — zu Z 82 des Entwurfs niedergelegt 
ist. Der Finanzminister, gez. Scholz."

Petersburg, 25. August Heute wurde ein Gesetz ver­
öffentlicht, wonach die zollfreie Einfuhr ausländischer 
Waaren in die Mündungen des Ob und des Jenissei für 1888—1892 
incl. gestattet wird. Die näheren Modalitäten werden von dem Fin­
anzminister festgesetzt. (Wir kommen hierauf noch im „Wellzolltarif" 
zurück. Die Redakt. d. Umschau.)
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R. R. ...........................Regierungs-Rath
R. A...................................... ' „ Assessor.
O. St. I................................Ober-Steuer-Jnspektor
Q. Z. I................................ „ Zoll-

St. I................................ Steuer-Inspektor
O. Gr. K..................... ..... . „ Grenz-Kontroleur

O. St. K............................... Ober-Steuer-Kontroleur
O. K. A................................ „ Kontrol-Assistent
H. A. R................................Haupt-Amts-Rendant
H. A. K..................... ..... . „ „ Kontroleur
H. A. A. . .............................................Assistent
St. A. A................................Steuer- „ „

R. I.............................. Revisions-Jnspektor
O. R..............................Ober-Revisor

Preußen.
I. Veränderungen in den Stellenbesetzungen.

Es sind

in der Provinz Ostpreußen
ausgeschieden: der HAA. Berg in Königsberg:
pensionirt: der Steuereinnehmer I Sommer in Szittkehmen; 

in der Provinz Westpreußen
befördert der kommissarische HAA. Lehmann in Pr. Stargardt zum
HAA. daselbst;

in der Provinz Brandenburg
befördert: der Steneranfseher Vogeler in Werder zum Steucramts- 

afsistenten in Schwebt a. O.:
pensionirt: der Steuereinnehmer I Schwarz in Rixdorf unter Ver­

leihung des rothen Adlerordens 4. Klasse;
gestorben: der Hauptamtsrendant, Rechnungsrath Lichtwardt in Berlin, 

der Königl. Provinzial-Steuerdircktor Hellwig Berlin; 
in der Provinz Schlesien

pensionirt: 1. der OStK., StJ. Bürge! in Sprottan, die Steuer­
einnehmer I 2. Göbel in Polkwitz und 3. Leßmann in Rei­
chenbach ;

befördert oder versetzt: in gleicher Eigenschaft die OStK. 1. Polst 
in Ober-Glogan nach Namslan und 2. Rockau in Namslau 
nach Ober-Glogan, 3. der HAA. Bartel in Mittelwalde zum 
OKA. in Meseritz (Posen), in gleicher Eigenschaft die HAA. 4. 
Glatze! in Görlitz nach Qppeln und 5. Ramshorn in Oppeln 
nach Görlitz, 6. der HAA. Hübuer in Ratibor als Steuerein­
nehmer I nach Reichenbach, in gleicher Eigenschaft die Steuer­
einnehmer I 7. Schnalle in Gr. Wartenberg nach Beuchen O.S., 
8. Zwerschke in Reichenbach nach Gr. Wartenberg, 9. der Zoll- 
einuehmer II Steinberg in Reichenstein znm Steuereinnehmer I 
in Reichenbach O. S., 10. der Zolleinnehmer II Schreiber in 
Kamitz in gleicher Eigenschaft nach Reichcnstein, 11. der Zoll­
amtsassistent Schuster in Oester. Oderberg als Revisiousaufseher 
nach MMowitz, 12. der Revisionsaufseher Besitze in Mittel­
walde zum HAA. daselbst, 13. der Steueraufseher Steinchen in 
Breslau zu HAA. daselbst, 14. der Steueraufseher Vogt in 
Glogau zum HAA. in Ratibor, 15. der Revisionsaufseher Erdt- 
mann in Myslowitz zum ZAA. in Oester. Oderberg und 16. 
der Grenzaufseher Baldow znm Zolleinnehmer II in Kamitz; 

in der Provinz Sachsen
pensionirt: 1. der OStK. Ruperti in Jerichow und 2. der Steuer­

einnehmer I Günter in Salzwedel;
befördert oder versetzt: 1. der HAA. Schuband in Nordhausen als 

Steuereinnehmer I nach Zeitz, 2. der Steuereinnehmer I Schön 
in Tennstedt als Steneraufseher nach Magdeburg, in gleicher 
Eigenschaft die Steuereinnehmer I 3. Grüf in Sangerhausen 
nach Salzwedel und 4. Ziegner in Cölleda nach Sangershau- 
sen, die Steuereinnehmer II 5. Warme in Hettstedt, 6. Nitzschke 
in Qnerfurt und 7. Reinhardt in Beetzendorf zu Steuereinneh­
mern I in bezw. Tennstedt, Schkeuditz und Cölleda, in gleicher 
Eigenschaft die Steuereinnehmer Isi 8. Liepsch in Arneburg nach 
Heldrungen und 9. Krüger in Prettin nach Gr. Wanzleben, 10. 
der Steueraufseher Damköhler in Halberstadt zum HAA. m 
Nordhausen, 11. Steneranfseher Krosch in Gr. Oscherslebcn zum 
HAA. iu Halle, 12. der kommissarische berittene Steneranfseher 
Hellwig iu Ersurt zum Steuereinnehmer I in Merseburg, 13. 
der Steuerausseher Jürgens in Magdeburg zum Steuereinneh­
mer I iu Staßfurt, 14. der berittene Steneranfseher Werner iu 
Eilenonrg znm Steuereinnehmer II in Beetzendorf, 15. der 
Steneraufseher Paul in Cönnern zum Steuereinnehmer II iu 
Arneburg, 16. der Steneraufseher Römer iu Alsleben zum


